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STADT AULENDORF

Stadtbauamt Vorlagen-Nr. 40/109/2024
Sitzung am Gremium Status Zustandigkeit
22.01.2025 Ausschuss fiir Umwelt und Technik 0 Entscheidung

TOP: 2.3 Sanierung Wohnteil mit Anbau eines verglasten Pavillons
und Einbau einer Wohnung in ehemaligen Wirtschaftsteil,
Mochenwanger StraBBe 46, Fist. Nr. 176, Aulendorf, Gemarkung
Zollenreute

Ausgangssituation:

Die Bauherrschaft beantragt im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren die Sanierung des
Wohnteils mit Anbau eines verglasten Pavillons und Einbau einer Wohnung in den ehemaligen
Wirtschaftsteil im Bestandsgebaude auf dem Grundstlick Flst. Nr. 176, Mochenwanger StraBe
46 in Zollenreute.

Die Bauvoranfrage zum Bauantrag wurde in der AUT-Sitzung vom 23.09.2020 beraten. Der
Technische Ausschuss hat folgenden Beschluss zur Bauvoranfrage gefasst.

1. Der Ausschuss flir Umwelt und Technik erteilt dem Vorhaben sein Einvernehmen.
2. Beim Umbau und der Sanierung ist auf das dauBere Erscheinungsbild und den Gestaltwert des
Fachwerkgebdudes zu achten.

Das Landratsamt teilt mit Schreiben vom 16.10.2020 mit, dass die Bauvoranfrage grundsatzlich
nach § 35 Abs. 4 Nr.1 als genehmigungsfahig beurteilt wird.

Mit dem vorliegenden Bauantrag soll im Okonomieteil des Wirtschaftsgebdudes eine zusétzliche
Wohneinheit eingebaut werden. Der ehemalige angebaute Stallteil wird abgebrochen und durch
eine Terrasse ersetzt. Auf der Slidseite kommt ein verglaster Anbau als Wohnraumerweiterung
zur Ausfiihrung.

Bei der Sanierung und Umnutzung wird auf die Erhaltung des auBeren Erscheinungsbildes/
Gestaltwertes des Fachwerkgebaudes geachtet. Der Bauantrag entspricht der Bauvoranfrage.
Hinzugekommen sind der Pavillon und die Terrasse.

Planungsrechtliche Beurteilung
Bebauungsplan:  AuBenbereich
Rechtsgrundlage: § 35 BauGB
Gemarkung: Zollenreute
Eingangsdatum: 20.12.2024

Das Grundstilick FiIst. Nr. 176, Mochenwanger StraBBe 46, welches bebaut werden soll, befindet
sich weder im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, noch innerhalb eines im Zusammenhang
bebauten Ortsteils. Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt nach § 35 BauGB.

Nach § 35 Abs. 1 BauGB ist ein Vorhaben im AuBenbereich nur zuldssig, wenn o&ffentliche
Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende ErschlieBung gesichert ist und wenn es einem
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil der
Betriebsflache einnimmt

Eine Privilegierung als land-/forstwirtschaftlicher Betrieb nach § 35 BauGB liegt nicht vor.

GeméaB § 35 Abs. 4 BauGB kann der Anderung eines bisherigen land- bzw. forstwirtschaftlichen
Gebaudes nicht entgegengehalten werden, dass sie den Darstellungen des
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Flachennutzungsplans oder eines Landschaftsplans widersprechen, die natlirliche Eigenart der
Landschaft beeintrachtigen oder die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer
Splittersiedlung befiirchten lassen, soweit sie im Ubrigen auBenbereichsvertréglich im Sinne des
Absatzes 3 sind. Dies liegt vor, wenn:

a) das Vorhaben einer zweckmaBigen Verwendung erhaltenswerter Bausubstanz dient,

b) die dauBere Gestalt des Gebaudes im Wesentlichen gewahrt bleibt,

c) die Aufgabe der bisherigen Nutzung nicht Ianger als sieben Jahre zurilickliegt,

d) das Gebdude vor mehr als sieben Jahren zuldssigerweise errichtet worden ist,

e) das Gebaude im raumlich-funktionalen Zusammenhang mit der Hofstelle des land- oder
forstwirtschaftlichen Betriebs steht,

f) im Falle der Anderung zu Wohnzwecken neben den bisher nach Absatz 1 Nummer 1
zulassigen Wohnungen hdchstens drei Wohnungen je Hofstelle entstehen und

g) es eine Verpflichtung Gbernommen wird, keine Neubebauung als Ersatz fiir die aufgegebene
Nutzung vorzunehmen, es sei denn, die Neubebauung wird im Interesse der Entwicklung
des Betriebs im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 erforderlich.

Nach Auffassung der Verwaltung liegen die oben genannten Voraussetzungen fiir eine Anderung
der Nutzung vor. Im Zuge der Bauvoranfrage teilte das LRA mit Schreiben vom 16.10.2020 mit,
dass die Umnutzung nach § 35 Abs. 4 BauGB als grundsatzlich genehmigungsfahig beurteilt
wird. Neben den erforderlichen Tir- und Fensteréffnungen, der Terrasse und dem Glasanbau
bleibt die duBere Gestalt im Wesentlichen gewahrt. Grundsatzlich ist eine Nutzung des
Okonomieteils zur Instandhaltung des Wohn-und Wirtschaftsgebdude wiinschenswert. Nach
dem Kenntnisstand der Verwaltung steht das Gebaude nicht unter Denkmalschutz.

Ergebnis
Die Verwaltung empfiehlt dem Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

Beschlussantrag:
Der Ausschuss fiir Umwelt und Technik erteilt dem Vorhaben sein Einvernehmen, vorbehaltlich
der BeschluBfassung des Ortschaftsrats Zollenreute.

Anlagen: Ubersichtslageplan, Lageplan, Bauantrag, Baubeschreibung, Schnitt,
Ansichten

Beschlussausziige fiir  [X] Birgermeister [] Hauptamt
[ ] Kdmmerei Xl Bauamt X Ortschaft

Aulendorf, den 14.01.2025




	Gremium
	OStatus
	Zuständig
	Typ
	Beratungsfolge
	Beschluß
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen2

